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RS OGH 1977/3/17 7Ob654/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.03.1977

Norm

AußStrG §9 A2b

AußStrG §178

Rechtssatz

Kein Anspruch eines Erben auf Äußerung des Verlassenschaftsgerichtes einem deutschen Gericht gegenüber, ob es

einen Antrag auf Entlassung der durch ein deutsches Gericht legitimierten Personen sachlich prüfen würde und

entscheiden könnte.
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